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Zusammenfassende Erklärung gem. § 6a BauGB zur Änderung des 
Flächennutzungsplans in der Mittelstadt Völklingen, Stadtteil Lauterbach, im 
Bereich „Ehemaliges Sägewerk Hauptstraße“ 
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I. Vorbemerkung 

Die zusammenfassende Erklärung gem. § 6a BauGB ist eine Übersicht über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung im Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen 
Gründen dieser Plan anderen Alternativen vorgezogen wurde. 

 

II. Anlass und Ziel der Flächennutzungsplanänderung 

Die Teiländerung verfolgt das Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebietes im Stadtteil Lauterbach zu schaffen. Als 
Voraussetzung zur Aufstellung eines Bebauungsplans wird die bisherige FNP-Darstellung des 
beanspruchten Geländes von „Grünfläche“ in die Darstellung „Gewerbliche Baufläche – 
Immissionsschutz beachten“ abgeändert. 

 

III. Ablauf des Planungsverfahrens 

Mit Schreiben vom 29.03.2021 (eingegangen am 31.03.2021) hat die Mittelstadt Völklingen 
die Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des Stadtteils Lauterbach beantragt. Der 
Kooperationsrat des Regionalverbandes Saarbrücken wurde am 18.06.2021 über den Antrag 
der Mittelstadt Völklingen zur Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich „Ehemaliges 
Sägewerk Hauptstraße“ unterrichtet. 

Die Bürgerinnen und Bürger wurden von dieser Aufstellung im Rahmen des parallel geführten 
Bebauungsplanverfahrens „XI/10 Ehemaliges Sägewerk Hauptstraße“ durch Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfes vom 26.04.2021 bis einschließlich 10.05.2021 frühzeitig unterrichtet 
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(§ 3 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 BauGB). Die Unterrichtung wurde am 23.04.2021 ortsüblich bekannt 
gemacht. 

Parallel zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) mit Schreiben vom 08.07.2021 frühzeitig unterrichtet 
und aufgefordert, sich insbesondere zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
in der angegebenen Frist bis zum 27.08.2021 zu äußern. 

Der Kooperationsrat des Regionalverbandes Saarbrücken hat am 01.07.2022 den Entwurf und 
die öffentliche Auslegung dieser Änderung (§ 3 Abs. 2 BauGB) beschlossen. Der Entwurf 
dieser Änderung hat mit der Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stelllungenahmen sowie den Gutachten, die im Rahmen des parallelen 
Bebauungsplanverfahrens erstellt wurden, vom 19.07.2022 bis einschließlich 19.08.2022 
öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). Der Beschluss zu dieser Änderung (§ 2 Abs. 1 
BauGB) sowie Ort und Dauer der Auslegung wurden am 09.07.2022 ortsüblich bekannt 
gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
12.07.2022 um Stellungnahme in der angegebenen Frist bis zum 19.08.2022 gebeten (§ 4 

Abs. 2 BauGB). Über die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie über die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Anregungen hat der Kooperationsrat des Regionalverbandes im Rahmen der 
Abwägung zum Planbeschluss am 07.10.2022 entschieden. 

Der Kooperationsrat des Regionalverbandes Saarbrücken hat am 07.10.2022 die Änderung 
des Flächennutzungsplans „Ehemaliges Sägewerk Hauptstraße“ beschlossen. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde gem. § 6 Abs. 1 BauGB vom Ministerium für 
Inneres, Bauen und Sport am 20.12.2022 genehmigt. Die Genehmigung wurde am 07.01.2023 
gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht, damit wird die Änderung des 
Flächennutzungsplans „Ehemaliges Sägewerk Hauptstraße“ rechtswirksam. 

 

IV. Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand im Zuge des 
parallelen Bebauungsplanverfahrens der Mittelstadt Völklingen statt. Diese erfolgte vom 
26.04.2021 bis einschließlich 10.05.2021 in Form einer Offenlage des 
Bebauungsplanentwurfes. Dabei wurden seitens der Bürgerinnen und Bürger keine 
Anregungen vorgebracht. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden folgende Stellungnahmen eingereicht: 

 Die Amprion GmbH, die Creos Deutschland GmbH, die Deutsche Bahn AG DB 
Immobilien, das Eisenbahn-Bundesamt, der Landesverband Saarwald-Verein 
e. V., die Untere Bauaufsicht der Mittelstadt Völklingen, das Oberbergamt des 
Saarlandes, die Steag GmbH, die Steag New Energies GmbH sowie die VSE 
Verteilnetz GmbH brachten keine Bedenken gegenüber der Planung vor. 
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 Die Deutsche Telekom Technik GmbH, NL Südwest, wies auf 
Telekommunikationslinien der Telekom innerhalb des Plangebietes hin. Bei der 
Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen von Diesen vermieden 
werden und der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit 
möglich ist. Bei Konkretisierung der Planungen durch einen Bebauungsplan ist eine 
Planauskunft und Einweisung einzufordern. 

 Durch den Entsorgungsverband Saar (EVS) – Abfallwirtschaft wurde auf eine 
Beachtung der §§ 7, 8, 13, 15 und 16 der Abfallwirtschaftssatzung und der 
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften im Rahmen der weiteren Planung 
hingewiesen. 

 Durch den Entsorgungsverband Saar (EVS) – Abwasserwirtschaft erging der 
Hinweis, dass Informationen zu möglichen Leitungsverläufen anderer oder der 
Kommune, bei Bedarf von den jeweils zuständigen Stellen einzuholen sind. 

 Nach Auskunft des Landesdenkmalamtes sind keine Bau- und Bodendenkmäler von 
der Planung betroffen. Es wurde auf die Vorgaben zur Anzeigepflicht von 
Bodenfunden, das Veränderungsverbot sowie auf Ordnungswidrigkeiten im Sinne des
Saarländischen Denkmalschutzgesetzes hingewiesen (§§ 16, 28 SDschG). 

 Die Oberste Straßenbaubehörde machte auf die Lage angrenzend an bestimmte 
Teile der Ortsdurchfahrt an der L 165 und den unmittelbar daran geplanten Anschluss 
aufmerksam. Die Mitwirkung des Trägers der Straßenbaulast (Landesbetrieb für 
Straßenbau) ist gem. § 24 Saarländisches Straßengesetz beim anschließenden 
Bebauungsplanverfahren erforderlich. Auch wurde um die Beteiligung des 
Oberbergamtes im Verfahren gebeten. 

 Gemäß der Stellungnahme des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport, 
Abteilung OBB1: Landes- und Stadtentwicklung, Bauaufsicht und 
Wohnungswesen liegt das Plangebiet innerhalb eines gem. LEP, Teilabschnitt 
Umwelt, landesplanerisch festgesetzten Vorranggebiets für Grundwasserschutz. Es 
wird auf die im Bebauungsplanverfahren zu treffenden Aussagen hinsichtlich der 
Vorgaben der Ziffer 56 des LEP hingewiesen. Unmittelbar angrenzend an die Fläche 
befindet sich ein landesplanerisch festgesetztes Vorranggebiet für Naturschutz. Es 
erging der Hinweis, dass dies nicht deckungsgleich mit der Abgrenzung des Natura 
2000-Gebietes ist. In Bezug auf geplante externe Ausgleichsmaßnahmen wird auf die 
Beachtung der Festlegungen des LEP verwiesen. 

 Das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz – Naturschutz, Forsten, 
Abteilung D: Naturschutz und Forsten, erhebt keine grundsätzlichen Einwände 
gegen die FNP-Änderung und bringt die Anmerkungen aus der Stellungnahme zum B-
Planverfahren hinsichtlich der Maßnahmenflächen mit dem Entwicklungsziel 
„Sukzessionswald“ und „bachbegleitender Erlen-Bruchwald“ vor. 

 Der NABU Landesverband Saarland e. V. regte die Herstellung einer Wasserfläche 
für Amphibien und Libellen sowie eine Nisthilfe für Schleiereulen an. Zudem wurde auf 
die Einhaltung des Rodungszeitraums hingewiesen. 

 Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz wies auf folgende Punkte hin: 
o Gebiets- und anlagenbezogener Grundwasserschutz: Die Fläche befindet 

sich innerhalb der Schutzzone II des geplanten WSG Lauterbachtal. Die 
nächstgelegene Trinkwasserbohrung liegt ca. 30 m nordöstlich des Vorhabens. 
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Eine formale Unterschutzstellung ist bisher nicht erfolgt. Die auch innerhalb 
vorgesehener Schutzgebiete für bauliche Nutzungen einzuhaltenden erhöhten 
Auflagen können erst nach Vorlage der baureifen Planunterlagen festgesetzt 
werden. Die Erarbeitung eines Gutachtens zu den Auswirkungen auf die zur 
Trinkwassergewinnung genutzten Grundwasservorkommen wird begrüßt und 
im Gutachten zu betrachtende Aspekte benannt. 

o Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz: Innerhalb der Fläche 
befindet sich der Lauterbach (Gewässer 3. Ordnung). Der gesetzlich geforderte 
Mindestabstand wird eingehalten. Ein Teil der Änderungsfläche befindet sich 
innerhalb des faktischen Überschwemmungsgebietes des Lauterbaches. Das 
Baufeld und somit der Bereich der Flächennutzung tangiert das 
Überschwemmungsgebiet nur im Randbereich. Aufgrund der Geringfügigkeit 
ist es ausreichend, ggf. entstehende Retentionsverluste im späteren 
Baugenehmigungsverfahren zu prüfen und auszugleichen. Entsprechend 
erforderliche Festsetzungen sollen dann ggf. ergänzt werden. Eine nachteilige 
Auswirkung des Wasserstandes und des Abflusses werden durch eine 
Bebauung nicht erwartet. 

o Lärmschutz: Auf der ausgewiesenen Fläche dürfen keine nachtaktiven 
Betriebe (Zeitraum von 22:00h bis 06:00h) angesiedelt werden. Dies ist im 
späteren Bebauungsplanverfahren durch die Ausweisung „Gewerbegebiet 
(eingeschränkt) – GE(E) sicherzustellen. 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fand vom 19.07.2022 bis 19.08.2022 
statt. Von Seiten der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen ein. 

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 2 BauGB bestätigten die Institutionen ihre Einschätzung, die bereits im Rahmen 
der frühzeitigen Behördenbeteiligung keine Einwände geäußert haben. Darüber hinaus 
bekräftigten Behörden teilweise die zuvor geäußerten Stellungnahmen. 

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses wurden folgende Stellungnahmen eingereicht, die die 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung bereits geäußerten Anmerkungen und Bedenken 
inhaltlich erweitern: 

 Der EVS – Abwasserwirtschaft hat auf Abwasseranlagen des EVS im Plangebiet 
hingewiesen. 

 Der WasserZweckVerband Warndt machte auf den nächstgelegenen Hydranten 
sowie die nächstgelegene Hauptleitung aufmerksam. 

 Gemäß der Stellungnahme des Referates OBB 1: Landes- und Stadtentwicklung, 
Bauaufsicht und Wohnungswesen im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport 
stehen landesplanerische Ziele dem Vorhaben nicht entgegen. 

 Seitens des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und 
Verbraucherschutz, Abteilung D: Naturschutz, Forsten ergingen Hinweise zu an 
die Flächen der FNP-Änderung angrenzenden Flächen, die im B-Planentwurf als Wald 
festgesetzt wurden. Es wurde um Prüfung gebeten, ob diese Flächen auch in der 
Flächennutzungsplanteiländerung als Waldflächen darzustellen sind. 
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 Das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz verwies auf die im Rahmen des 
parallelen Bebauungsplanverfahrens abgegebene Stellungnahme und dass bei 
Beachtung derer Inhalte keine Einwände zu erheben sind. Die Inhalte gilt es 
vorwiegend auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu regeln, es wurden keine 
flächennutzungsplanrelevanten Bedenken geäußert. 

 Seitens der Autobahn GmbH des Bundes, der energis-Netzgesellschaft mbH, des 
Landesamtes für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung, des 
Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie sowie des 
Saarforst Landesbetriebs bestanden keine Bedenken gegenüber der Planung. 

 

V. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 

Die Änderung und Darstellung des FNP bedingt eine vorbereitende Planung, die einen Eingriff 
in Natur und Landschaft erwarten lässt. Eine Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich erfolgt 
auf Ebene der Bebauungsplanung. 

Für die Umweltbelange wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in 
der die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Umwelt ermittelt und bewertet wurden. Diese 
Belange wurden im Umweltbericht gemäß § 2a BauGB als Teil der Begründung zur 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes dargelegt. 

Im Umweltbericht wurden die für den Bauleitplan bedeutsamen und in einschlägigen 
Fachgesetzen bzw. Fachplänen festlegten Ziele des Umweltschutzes abgeprüft und bei 
Betroffenheit entsprechend nähergehend betrachtet. Die im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplans „XI/10 Ehemaliges Sägewerk Hauptstraße“ durchgeführte Umweltprüfung ist 
speziell auf die verbindliche Bauleitplanung ausgerichtet. Deren Ergebnisse sowie die 
Ergebnisse des Fachbeitrages Artenschutz (mit Spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung), 
der hydrogeologischen Stellungnahme (zur Erweiterung einer Lagerfläche in der 
Wasserschutzzone II des geplanten Wasserschutzgebietes Lauterbachtal) sowie der 
Natura 2000-Verträglichkeitsstudie (Vorprüfung) flossen in die Betrachtung der 
Umweltauswirkungen auf Ebene der vorbereitetenden Bauleitplanung mit ein. 

Die Prüfung der Umweltauswirkungen der Flächennutzungsplan-Teiländerung ergab, dass mit 
der Realisierung keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter verbunden sind. Zu 
erwartende Auswirkungen, insbesondere auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, Boden sowie Wasser können durch konkrete Festsetzungen auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung bewältigt werden. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebenen und bewerteten 
Schutzgüter konnte auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nicht festgestellt werden. 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nach der Prüfung ebenfalls als nicht 
erheblich zu bewerten. 
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VI. Art und Weise der Berücksichtigung der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung 

Hinweise in den entsprechenden Verfahrensschritten, die abschließend auf nachfolgenden 
Planungs- und Genehmigungsebenen zu berücksichtigen sind, wurden zur Kenntnis 
genommen und auf diese abgeschichtet. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der 
öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden von Seiten der Öffentlichkeit keine 
Bedenken geäußert oder Anregungen vorgebracht. 

Nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden der Umweltbericht bzw. die Begründung 
entsprechend der eingegangenen Hinweise angepasst. Insbesondere wurde die Angabe der 
Schutzzone des geplanten WSG geändert und im Umweltbericht berücksichtigt; die 
Ausführungen zur nicht deckungsgleichen Abgrenzung des Natura 2000-Gebietes und des 
landesplanerisch festgesetzten Vorranggebietes für Naturschutz wurden korrigiert. Es ergab 
sich aus den Stellungnahmen keine Notwendigkeit zur Anpassungen der Planung. 

Auch aufgrund der im Verfahren durch die Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 

Abs. 2 BauGB) abgegeben Stellungnahmen wurde dies nicht erforderlich. Dem Hinweis der 
Abteilung D: Naturschutz und Forsten im Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und 
Verbraucherschutz wurde nicht gefolgt, da an das Plangebiet angrenzende Flächen nicht 
Bestandteil des Änderungsverfahrens sind. 

 

VII. Berücksichtigung von Planungsalternativen 

Die vorgesehene Flächennutzungsplanteiländerung erfolgte auf Antrag der Mittelstadt 
Völklingen und bezieht sich auf ein konkretes Vorhaben auf einer dafür geeigneten Fläche. Mit 
der Änderung soll dem Interesse eines Unternehmens nachgekommen werden, im Bereich 
des Plangebietes eine Firmenerweiterung umzusetzen. Die Eignung des Standortes ergibt 
sich aus der Lage in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Betrieb und der Vorbelastung durch 
die ehemalige Nutzung als Sägewerk. Andere (vorbelastete) Standorte sind im Umfeld des 
Vorhabens nicht vorhanden. Daher haben für die vorliegende Planung keine 
Planungsalternativen Berücksichtigung gefunden. 


